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Delegationen

I. Legalitätsprinzip

BVGer, Urteil A-5627/2014 vom 12. Januar 2015

"Die Gesetzesdelegation gilt als zulässig, wenn sie nicht durch die
Verfassung ausgeschlossen ist […], in einem Gesetz im formellen Sinn
enthalten ist, sich auf ein bestimmtes, genau umschriebenes
Sachgebiet beschränkt und die Grundzüge der delegierten Materie, das
heisst die wichtigen Regelungen, im delegierenden Gesetz selbst
enthalten sind."



Prof. Dr. Felix Uhlmann 4

Delegationen

I. Legalitätsprinzip
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Delegationen

I. Legalitätsprinzip



Prof. Dr. Felix Uhlmann 6

Delegationen

I. Legalitätsprinzip
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Delegationen

I. Legalitätsprinzip

Gelten die Voraussetzungen der 

Gesetzesdelegation im Notrecht?
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Delegationen

I. Legalitätsprinzip

(Adaptierte) Grundsätze der Gesetzesdelegation

1. Notrecht ist verfassungsunmittelbares Recht. Weder Gesetzgeber noch
der Verordnungsgeber dürfen dessen Voraussetzungen modifzieren.

2. Gesetzliche Massnahmen zur Bewältigung der Krise müssen die
Voraussetzungen der Gesetzesdelegation einhalten.

3. Eine Notverordnung ersetzt das Gesetz und darf deshalb wie ein Gesetz
delegieren (Selbst- und Subdelegation).

4. Eine gewöhnliche Verordnung (Vollzugsverordnung) des Regierungsrates
darf eine Notverordnung des Regierungsrates konkretisieren.

5. Innerhalb des Verordnungsrechts der Regierung entstehen über- und
untergeordnete Verordnungen, deren Hierarchie nicht durch das
erlassende Organ, sondern durch die Besonderheit der Notverordnung
bedingt ist.
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Fachwissen – "politisches" Wissen

II. Öffentliches Interesse und Verhältnismässigkeit
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Fachwissen – "politisches" Wissen

II. Öffentliches Interesse und Verhältnismässigkeit

Expertinnen

("tauglicher

Versuch")

Expertinnen

("leichter")

Politik

(inkl. and. 

Interessen)
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Fachwissen – "politisches" Wissen

II. Öffentliches Interesse und Verhältnismässigkeit
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a) Ausserkrafttreten – und Vollzug

III. Zeitlicher Geltungsbereich und Vertrauensschutz
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a) Ausserkrafttreten – und Vollzug

III. Zeitlicher Geltungsbereich und Vertrauensschutz

Auf welche gesetzliche Grundlage stützen sich 

Kontrollmassnahmen, Sanktionen etc., wenn die 

massgebliche Verordnung (längst) ausser Kraft ist?
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b) Vertrauensschutz

III. Zeitlicher Geltungsbereich und Vertrauensschutz

Wirkt die Verweigerung der ("freiwillgen") 

Genehmigung ex tunc oder ex nunc? 
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Ausschluss von Rechtsschutz

IV. Verfahrensrecht
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a) Rechtsdurchsetzung

V. Rechtsdurchsetzung und Sanktionen
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a) Rechtsdurchsetzung

V. Rechtsdurchsetzung und Sanktionen

Verordnung – Schutzkonzept BAG/seco –

Grobkonzept Branche – Individuelles 

Schutzkonzept – Kontrolle im Einzelfall
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b) Sanktionen

V. Rechtsdurchsetzung und Sanktionen
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b) Sanktionen

V. Rechtsdurchsetzung und Sanktionen

1. Was heisst "angeordnet"?

2. Wie ist das Verhältnis zu Bussen gemäss den Notverordnungen?

3. Welche Sanktionen dürfen Notverordnungen anordnen?

4. Kann auch die Ungehorsamsstrafe (Art. 292 StGB) angeordnet 

werden?
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b) Sanktionen

V. Rechtsdurchsetzung und Sanktionen

Zollverwaltung gesteht Fehler ein

Radio SRF liegen mehrere Fälle von Einsprachen vor, bei denen 

die Zollverwaltung die Busse zurückgezogen hat, weil sie nicht im 

Einklang mit der Covid-Verordnung stehe. Damit gesteht die 

Zollverwaltung ihren Fehler ein.

Gleichzeitig eröffnet die Behörde aber ein Zollstrafverfahren 

gegen die Betroffenen wegen Verdachts auf Missachtung der 

Anweisungen des Zollpersonals. Dieses Verfahren könne bis zu 

2000 Franken Busse zur Folge haben, teilt die Zollverwaltung mit 

– und bietet ein verkürztes Verfahren an, wenn die betroffene 

Person auf weitere rechtliche Schritte verzichte.

(srf, 6. August 2020)
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c) Nudging

V. Rechtsdurchsetzung und Sanktionen
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c) Nudging

V. Rechtsdurchsetzung und Sanktionen
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Zuständigkeiten

VI. Verwaltungsorganisation
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Zuständigkeiten

VI. Verwaltungsorganisation

Grundprinzipen

1. Ohne besondere Rechtsgrundlagen gelten die üblichen Zuständigkeiten.

2. Gesundheitsschutz ist ein öffentliches Interesse. Jede Behörde hat
dieses Interesse im Rahmen ihrer Ermessensentscheide zu
berücksichtigen. Der Gesundheitsschutz schafft aber keine neuen
Kompetenzen.

3. Es gilt das Hierarchierprinzip. Zu berücksichtigen sind aber Vorschriften,
die einer Verwaltungseinheit Autonomie gewähren (Kantonsärztinnen
und -ärzte?).

4. Die Zuständigkeiten sind nie ganz klar. Verwaltungseinheiten sind zur
Selbstkoordination verpflichtet.
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Zuständigkeiten

VI. Verwaltungsorganisation
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a) Staatshaftung

VII. Staatshaftung und Entschädigungsfragen

Wer sich im ÖV aufgrund der 

fehlenden Maskenpflicht anstecke, 

könne den Bund theoretisch 

verklagen, sagte ein Rechtsanwalt in 

der SRF-«Tagesschau». Ist eine 

solche Klage aussichtsreich?
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b) Entschädigungsfragen

VII. Staatshaftung und Entschädigungsfragen

Entschädigung für Vorhalteleistungen

Keine Enteignung? Kein Sonderopfer? "Zwangsvertrag"?
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b) Entschädigungsfragen

VII. Staatshaftung und Entschädigungsfragen
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Verzicht auf Gegenleistung und höhere Gewalt

VIII. Subventionen

Höhere Gewalt – vom Subventionsgeber selbst angeordnet?
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IX. Fazit

Die Grundlagen des Allgemeinen Verwaltungsrechts

erweisen sich grundsätzlich als krisenresistent bzw. können

die meisten der neu auftretenden Rechtsfragen gut ab-

decken. Klärungsbedarf besteht vor allem beim Legalitäts-

prinzip, beim Vollzug ausser Kraft getretener Verordnungen,

bei den Sanktionen, bei der Entschädigung von Vorhalte-

leistungen sowie im Subventionsrecht (höhere Gewalt).


